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Vollstreckbare Ausfertigung / 

Zugestellt an /: 8)" ,(/ 
a) Klägerseite a: 0 t -0 ,~v ..,... 
b) Beklagtenseit1 ,m: D 1 08 - ~ 1 <f 

_ JUstizb~h~ 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Ä~sgericht Duisburg-Hamborn 

IM NAMEN DES VOLKES 

Anerkenntnisurteil 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführerin 

117, 10827 Berlin, 

Prozessbevollmächtigter: 

gegen 

Prozessbevollmächtigter: 

hat das Amtsgericht Duisburg-Hamborn 

am 06.08.2014 

durch den Richter am An-,tc::r,,,,ri,..ht 

für Recht erkannt: 

-

Hauptstraße 

Klägerin, 

Beklagte, 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 498,00 € nebst 5 % Zinsen 

über dem Basiszinssatz seit dem 19.04.2013 zu zahlen. 

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Streitwert wird auf 498,00 EUR festgesetzt. 
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Rechtsbehelf,sbele,hrung: 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch 

dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist, 

a) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder 

b) wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist. 

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung 

dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Duisburg, König-Heinrich-Platz 1, 

47051 Duisburg, eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des 

Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen 

dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. 

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 

Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht 

Duisburg zu begründen. 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Duisburg durch einen Rechtsanwalt 

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die 

Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein. 

Mit der BerufungSSChrih soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des 

angefochtenen Urteils vorgelegt werden. 

Ausgefertigt 
f~ 

_ , JUstizbeVchäftigte 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

/, 
/ 

Vorstehende AUSfertig7UWird der Klägerin zum Zwecke der Zwangsvollstreckung 
erteilt. i 
Duisburg-Hamborn, / ~ ~~ . : '. 201~; 

_ JUstizbeSC~igte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 



Vollstreckbare Ausfertigung 

8 C 84/14 

Amtsgericht Duisburg-~ 

Kostenfestsetzungsbeschluss 

In dem Rechtsstreit 

der Lorraine Media GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführerin' ••••• " Hauptstraße 

117, 10827 Berlin, 

Klägerin. 

ProzessbevolitTlächtigter: . 

g.e gen 

Beklagte, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt •••••••••• -
sind auf Grund des Urteils des Amtsgerichts Duisburg-Hamborn vom 06.08.2014 .von 

der Beklagten 167,50 EUR - einhundertsiebenundsechzig Euro und fünfzig Cent

nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach 

§ 247 BGB seit dem 22.08.2014 an die Klägerin zu erstatten. 

Die Berechnung der außergerichtlichen Kosten ist bereits übersandt. 

Im obigen Betrag sind 35,00 EUR an Gerichtskosten enthalten. 

Der dieser Kostenfestsetzung' zugrunde liegende Titel ist vorläufig vollstreckbar. 

Gründe: 

Die Terminsgebühr ist entstanden und erstattungsfähig {vgL Gerold/Schmidt RVG 

Kommentar zu Nr. 3104 W RVG Rd.Nr 49).Rechtsbehelfsbelehrung: 



2 
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der s~fortigen Beschwerde gegeben, 

sofern der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt. Sie steht jedem ' 

zu, dessen Rechte durch den Beschluss beeinträchtigt sind. Die sofortige 

Beschwerde ist bei dem Amtsgericht Duisburg-Hamborn, Duisburger Str. 220, 47166 

Duisburg-Hamborn, oder dem Beschwerdegericht, dem Landgericht Duisburg, 

König-Heinrich-Platz 1, 47051 Duisburg, schriftlich in deutscher Sprache oder zur 

Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur 

Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. 

Die sofortige Beschwerde·muss spätestens innerhalb von zwei Wochen bei dem 

Amtsgericht Duisburg-Hamborn oder dem Landgericht Duisburg eingegangen sein. 

Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde zur Niederschrift der Geschäftsstelle 

eines anderen Amtsgerichtes abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der Zustellung 

des Beschlusses, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des 

Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag 

oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. 

Die sofortige Beschwerde muss. die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses 

sowie die Erklärung enthalten, dass sofortige Beschwerde gegen diesen Beschluss 

eingelegt wird. Sie ist zu unterzeichnen und soll begründet werden. 

übersteigt der Wert des Beschwerdegegenstandes nicht 200 EUR ist der 

Rechtsbehelf der Erinnerung gegeben. 

Sie steht jedem zu, dessen Rechte durch die Entscheidung beeinträChtigt sind. Die 

Erinnerung ist schriftlich in deutscher Sprache bei dem Amtsgericht 

Duisburg-Hamborn, Duisburger Str. 220, 47166 Duisburg-Hamborn einzulegen. Die 

Erinnerung kann auch zur. Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts 

abgegeben werden und soll begründet werden. 

Die Erinnerung muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei dem zuständigen 

Amtsgericht Duisburg-Hamborn eingegangen sein. Das gilt auch dann, wenn die 

Erinnerung zur Niederschrift der Gepchäftsstelle eines anderen als dem nach dieser' 

Belehrung zuständigen,Amtsgerichts abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der 

Zustellung der Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach dem 

. Erlass des Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen 

allgemeinen Fefertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten 

Werktages. 



Duisburg-Hamoorn, 09.03.2015 

, Amtsgericht 

-Rechtspfleger 

Justizbeschäftigte 

mdsbE~anntin der Geschäftsstelle 
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Vorstehende Ausfertigung wird der Klägerin zum Zwecke der Zwangsvollstreckung 
erteilt. 

DiesEj ;;ntsche~9_!:mg wurde der Beklagten, z.Hd. Herrn Rechtsanwa-It_ am 
113.S, A0 

! 

zugestellt. 

Die Zwangsvollstreckung darf frühestens zwei Wochen nach diesem Tag beginnen 

(§ 798 ZPO). 'I D !l'fll 20·fC · \.. ~ "'. : ;,l.Is 1\.1 

rgrambOrn, 

Justizbeschäftigte 
sbeamtin der Geschäftsstelle· 


